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auf praktiſche Erfahrungen gegründeten Einſicht In den Seelenzuſtand
und In die äußeren häuslichen und anderen Umſtände und Ver—
hältniſſe der betreffenden Ordensperſonen ſich leiten laſſen

Auf alle dieſe und noch manche andere dahingehörige, aber aus
dem päpſtlichen Decrete nicht auf den erſten lick Erſt

1

en
Punkte finden wir ebenſo gründliche als lichtvolle Darlegung, Er
klärung und Würdigung in der Broſchüre: „Das päpſtliche Deeceret
„Quemadmodum Omnium“ von Secondo Franco 9
deutſch von

1.20. Mav er I Regensburg, Puſtet, 1892, Lei

Ehrenbreitſtein. Rector Bernard EP

Impedimentum eriminis 7) Peter, Eln Ehemann,
Verleitete oft, während die Frau Amalia noch 2  , eine Magd Caja
zur Uunde mit dem Verſprechen ſie eiraten, was EL auch nach
dem ode der Frau that, indem vorher durch den Beichtvater die
dispensatio ab impedimento criminis erlangte. ber der Pfarrer,
der von dem ſündhaften Verhältnis chon ange Verdacht atte,
weigerte ſich, ſie ohne weiteres zu trauen, und erſtattete zuerſt An⸗
zeige dem Biſchof IN fOro Cxtern0o war jedoch das ſündhafte Ver⸗
hältnis nicht erweislich.

ES räg ſich Rückſichten muſste der Beichtvater
nehmen, als aus der El Peters das Impedimentum criminis

entdecken glaubte? L Rückſichten muſste der Pfarrer
ne men

Der Beichtvater. Ob zwiſchen eter und Amalia zur Zeit,
als mit Caja eln ſündhafte Verhältni le ein matrimonium
ratum oder ein COonsummatum vorhanden war, ob ſie beiſammen
wohnten oder wenn auch rechtmäßig) getrenn lebten, war kein
Gegenſtand der Unterſuchung, weil die Nichtbenützung der Ehe oder
die Unterlaſſung der cOpula der Wirklichkeit der Ehe keinen Eintrag
thut Gegenſtand beſonderer nd gan eingehender Unterſuchung
bildet hingegen der ebruch und das Verſprechen der Ehe

ezügli des Ehebruches, rag ſich ob ‘eS von beiden Seiten
materialiter. In Hinſicht des geſchlechtlichen mganges (Per
Copulam Consummatam) und formaliter In Hinſicht der Bosheit
der Handlung durch die enntnis, daſs eter Eein Ehemann ſei
(Per COognitionem malitiae actus) vollſtändig iſt, weil In poenali
und Odiosa das Aeußerſte zugunſten des Schuldigen wird

Die Copula COnsummata wird 12 fOrO CXterno immer prä⸗
ſumiert; aber der Beichtvater aus der Angabe des Beichtkindes
gewi entnimmt, daſs der Aet nich auch von elte des eibes
vollſtändig war, ſo mache EL von einem Ehehindernis keine Er⸗
wähnung (Schmalzgruber Lib Tit. II. 50), denn In fOroO in-
terno entſcheidet nicht die Praesumptio. ondern die ahrhei
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Bezüglich des Verſprechens frägt eS ſich Ob das Verſprechen

ein falſches und verſtelltes oder ern wahres und aufrichtiges war,
denn In foro interno gilt ern alſches Verſprechen ni und hatkeine Folgen, obwohl man n fOro Cxterno den Vorwand des Mangels
In und Aufrichtigkeit einfach zurückweist und nicht gelten läſst
Ob das Verſprechen eln bedingtes oder ein unbedingtes war, indem

bloß das In dieſer Materie de mpedim eriminis In Betracht
ommt, weil dieſes Ehehindernis von der I21 zur Verhinderung
des Gattenmordes aufgeſtellt iſt Ein nur bedingtes Eheverſprechen iſt,
ſo ange die Bedingung ſchwebt, kaumt geeignet zur Verübung eines
ſo ungewöhnlichen Verbrechens das Gemüth bewegen Wenn die
Bedingung erfüllt iſt, betrachten die Utoren das Verſprechen chon
als ehehinderlich, wogegen der fons (Lib 6. ganz richtig
bemerkt, daſs ſelbſt nach der rfüllung NI ſo Verſprechen nicht
jene reine Verſprechen iſt, Iim Recht die ede iſt; fügt aber
mit ſeiner gewohnten modestia inzu „COeterum, quia Communiter
hane exceptionem radunt, sapientibus remitto“. 5.
das Verſprechen entweder EXPresse oder implicite, durch Orte
oder durch Zeichen an  n wurde, indem das nicht aAngenommene
nicht gilt und 3u ni verbindet, und auch das Strafgeſetz der 1
auf einen bloß inneren Aet ſich nicht erſtreckt. Auch hier ſei bemerkt,
daſs (in 16 nociva), wie ern ſündhaftes Verſprechen iſt, einfacheStillſchweigen keineswegs als Zuſtimmung 9

Es räg ſich weiter: iſt auch außer der Annahme ein Gegen⸗
verſprechen nothwendig? So wollen einige Doctores auf die Gloſſa
eſtützt, In CaD „Significasti“, dieſe beſaͤgt: ES verfallen dem
impe criminis jene Ehebrecher, qui de nuptiis agendis Hdem
Sibi invicem dederint Es ſcheint jedo die negative Meinung
richtiger ſein, für welch  „* die Autorität des Thomas, des

Alfons und Benediet XIV. bür
In Pis „Reddite noObis“ 20 Archiep Dominici, Uhrder letztere die Stellen der Canones in langer Reihe 0

von einem Gegenverſprechen keine ſich nde Man gibt auch
als Vernunftgrund 0 daſs In einem böſen und ſeiner Natur
nach ungiltigen Act, wie ein ſündhafter Antrag iſt, die Annahme
ſchon als Gegenverſprechen gilt, was bei utem und Erlaubtem,

einer Verlobung, nicht erfordert iſt Aus der Nothwendigkeit
des Verſprechen bei der Verlobung darf man alſo nicht die Noth⸗
wendigkeit des Gegenverſprechens für unſeren Fall folgern Da *2
aber auch der entgegengeſetzten Meinung nicht Wahrſcheinlichkeit
gebricht (ſiehe Schmalzgruber Lib 111t. 7 11 30), ſo kann man
Im Zweifel, ob ein Gegenverſprechen ſtattgefunden habe, das impedim.,
als ein bloß probabile, hiemit als zweifelhaft und hiemit als nichtig
anſehen

Der Pfarrer Entweder EL einen mehr oder weniger
begründeten Verdacht von einem unſittlichen Umgang der zwei Braut⸗



395

leute, und dann war genug⸗ ſie Im Falle etwaiger geheimer Ehe⸗
hinderniſſe die Pflicht mahnen, deren Hebung Vorſorge

treffen; und wenn ſie verſicherten kein ſo zu aben, o durfte,
10 er, ohne Anzeige den Biſchof zu erſtatten, die Trauung
vornehmen. der atte, ſei ES aus eigener Wahrnehmung, ſei
aus Angabe anderer ſtarke Anhaltspunkte für das Vorhandenſein
des In ede ſtehenden Ehehinderniſſes, ohne Kenntnis zu haben,
daſs Um eine Dispens nachgeſu worden ſei, und dann
die Trauung verſchieben und dem Biſchof nzeige erſtatten; oder
0 EL endlich wohl Kenntnis von dem eingereichten Dispensgeſuche,
aber nicht von deſſen günſtigen Erledigung, von der Dispens⸗
erlangung, und dann durfte nicht, bis ſich deſſen vergewiſſert,
die Trauung vornehmen, und nach vergeblicher Anwendung
Klugheitsmaßregeln um zur Gewiſsheit zu gelangen, dem
Ordinarius des Vorfalles Uunde geben und deſſen Anweiſung ab
warten. ſage „nach vergeblicher Anwendung 20.5 nämli
durch eine übereilte Anzeige die Brautleute nicht unnützerweiſe in
Verruf bringen Von dem Ausnahmsfalle, man faſt Im
Augenblicke der Hochzeit ein geheimes Hindernis entdeckt, und weder
ein Aufſchub der Trauung, noch ein Recurs den Ordinarius
zuläſſig iſt, wollen wir hier abſehen

Wenn die Dispens DTO foro nterno nachgeſucht und rlangt
worden iſt, ſo tritt ſie außer r enn vor der Ausführung
erſelben das — jetzt geheime Hindernis öffentlich wird

War das Hindernis dem Biſchof angezeigt, aber, wie in unſerem
Caſus, aus angel vollgiltigen Beweiſen (probationes plenae)
nicht conſtatiert, E betrachtet man eS Im allgemeinen noch als
geheim Ausnahme macht hierin eben das impedimentum criminis,
bei deſſen Dispens die Clauſel „dummodo impedimentum Sit 0068
eultum“ durch den Beiſatz 0mnino („omnino oCcultum“) verſtärkt iſt,
und U  EL auch halbgiltige eweiſe hinreichen, die Dispens
erwirken, weil was ſchon als, auch albwegs erwieſene Thatſache
zur Oeffentlichkeit elangt iſt, nicht mehr als Geheimnis gilt

aabd Sebaſtian , armelt

XVI (Reuemotive und Reueformel.) E
otive ſollen In der Reueformel enthalten ein?
Nach den Ausführungen des hochwürdigſten errn Biſchofes von
Eichſtätt (Jahrg 1885, 115 ſollen nicht nUur otive der
vollkommenen, ſondern auch der unvollkommenen Reue angeführt
werden, eil nicht ein jeder ſich zur vollkommenen Reue erſchwingt
ber E otive zur vollkommenen Reue ſind die geeignetſten
Nach Dr. Keller 385) wird das menſchliche Herz
meiſten gerührt nd mit ſcheu ber die Sünden erfüllt durch die
Erinnerung das ittere Leiden Jeſu Chriſti, und ſoll aher dieſes
Motiv, owie überhaupt das der dankbaren Liebe In der Reueformel


